
BETEILIGUNGSORIENTIERTE 
BETRIEBSRATSARBEIT 
Einbindung von Aktiven

Möglichkeiten der
Zusammenarbeit

zwischen Betriebsrat
und Belegschaft
nach dem BetrVG

Persönlicher Kontakt, z. B.
Rundgänge, Anregungen

entgegennehmen
§ 80 Abs. 1 Ziff. 3 BetrVG

Einbeziehung 
sachkundiger AN   

als Auskunftspersonen
§ 80 Abs. 2 BetrVG

BR kann Aufgaben 
auf Arbeitsgruppen 

übertragen
§ 28a BetrVG

Information der Belegschaft 
auf Betriebsversammlungen

§ 43 BetrVG
(Tätigkeitsbericht)

Information der AN:
z. B.: „Schwarzes Brett“,

„BR-aktuell“, 
Infoblätter, .....

Themen der
Betriebsversammlung 

bestimmen
§ 45 BetrVG

Belegschaftsbefragung
im Betrieb

AN kann
BR-Sprechstunde

wahrnehmen
§ 39 BetrVG

AN können sich
jederzeit vom BR
beraten lassen

§ 39 Abs. 3 BetrVG

Beschwerderecht der AN
§ 84 BetrVG

BR muss Beschwerde nachgehen 
§ 85 BetrVG

AN können 
Themen der BR-Sitzung 

vorschlagen
§ 86 a BetrVG

Arbeitsmaterial – IG Metall Vorstand, FB Mitglieder und Erschließung


